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Überprüfung des Strafvollzugs in den
Kantonen (Po. 11.4072)

Droit pénal

Die Flucht von Jean-Louis B. 2011 warf Fragen auf über die Qualität des Strafvollzugs in
den Kantonen. Ein überwiesenes Postulat Amherd (cvp, VS) beauftragte nun den
Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichtes über den Stand des Straf- und
Massnahmenvollzuges in der Schweiz. Auch die Kantone ergriffen Massnahmen, um
künftig Missverständnisse im Strafvollzug zu verhindern. Dazu verabschiedete die
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) am 29. März ein
fünfseitiges Merkblatt, das die drei regionalen Strafvollzugskonkordate präzisiert und
damit Ausgangs- und Urlaubsregeln für Strafgefangene vereinheitlichen soll. 1

POSTULAT
DATE: 16.03.2012
NADJA ACKERMANN

Auch 2014 prägte die Debatte über den Umgang mit Straftätern die Medien. Dabei
bildeten sich jeweils zwei oppositionelle Lager: Die Befürworter härterer
Strafmassnahmen bezeichneten das aktuelle Strafrecht als "Kuscheljustiz" und wurden
dafür von ihren Gegnern als „Wutbürger“ bezeichnet. Letztere hielten fest, es brauche
für ein funktionierendes Rechtssystem keinen Rückschritt in das Fehdewesen und in
die Lynchjustiz, vielmehr müssten die ausgesprochenen Strafen verhältnismässig sein,
aber auch den Wunsch nach Bestrafung erfüllen. Tragische Vorfälle in den vergangenen
Jahren hatten das Sicherheitsbedürfnis der Schweizer Bevölkerung erhöht. Insgesamt
wurden häufig längere Freiheitsstrafen verhängt. Da gleichzeitig die Bereitschaft zur
vorzeitigen Entlassung sank, überstieg der Bedarf an Gefängnisplätzen 2013 erstmals die
Kapazität. Besonders prekär war die Situation in der Westschweiz, wo die Auslastung
über 113% betrug. 
Die komplexer werdenden Herausforderungen im Straf- und Massnahmenvollzug
erfordere eine verstärkte Zusammenarbeit der Kantone. Zu diesem Schluss gelangte ein
Bericht, den der Bundesrat in Beantwortung eines Postulats Amherd (cvp, VS) erstellt
hatte. Da jedoch keine Lücken in der bestehenden Gesetzeslage entdeckt wurden, sah
der Bundesrat von der Schaffung eines Bundesgesetzes über den Straf- und
Massnahmenvollzug ab. Vielmehr wäre eine verstärkte interdisziplinäre und
interkantonale Zusammenarbeit notwendig. Diese sei besonders im Umgang mit
Risikostraftätern wichtig, da dieser einen Professionalisierungsschub benötigte. Einen
ersten Schritt in die vorgeschlagene Richtung stellte die im Herbst 2013 von der KKJPD
beschlossene Schaffung eines Kompetenzzentrums Justizvollzug dar. 2

RAPPORT
DATE: 16.07.2014
NADJA ACKERMANN

Einheitliche Bestimmungen zum Strafvollzug
bei gefährlichen Tätern (Mo. 16.3002)

Droit pénal

Nachdem der Bericht in Erfüllung eines Postulates Amherd (cvp, VS; Po. 11.4072)
aufgezeigt hatte, dass zwischen den Kantonen erhebliche Unterschiede in der
Ausführung des Strafvollzugs bestehen, reichte die RK-NR Anfang 2016 eine Motion zur
Vereinheitlichung der Bestimmungen zum Strafvollzug bei gefährlichen Tätern ein.
Obschon im Rahmen der KKJPD Harmonisierungsschritte in diesem Bereich im Gang
sind, war die Kommission der Ansicht, dass gewisse Defizite auf das fehlende
Bundesgesetz zurückzuführen seien. Der Bundesrat beantragte hingegen die Ablehnung
der Motion, da der Strafvollzug im Verantwortungsbereich der Kantone liege; der Bund
solle nicht eingreifen und die Regelung der KKJPD überlassen. Die grosse Mehrheit im
Nationalrat teilte diese Ansicht jedoch nicht und nahm den Vorstoss im März mit 156 zu
3 Stimmen bei einer Enthaltung an. 3

MOTION
DATE: 03.03.2016
KARIN FRICK
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Nach dem Nationalrat nahm im Herbst 2016 auch der Ständerat eine Motion der RK-NR
für einheitliche Bestimmungen zum Strafvollzug bei gefährlichen Tätern an. Die
Minderheit der vorberatenden RK-SR, bestehend aus Daniel Jositsch (sp, ZH), Robert
Cramer (gp, GE) und Thomas Minder (parteilos, SH) konnte – mit Hilfe eines flammenden
Plädoyers von Karin Keller-Sutter (fdp, SG) – eine Ratsmehrheit von 28 zu 14 Stimmen
davon überzeugen, dass mit der Überweisung dieses Vorstosses ein Beitrag an die
öffentliche Sicherheit geleistet werden kann. Damit ist der Bund beauftragt, Kriterien
und Mindeststandards für den Umgang mit gefährlichen Tätern festzulegen. 4

MOTION
DATE: 29.09.2016
KARIN FRICK

Mit der Annahme einer Motion der RK-NR im Herbst 2016 hatten die eidgenössischen
Räte den Bundesrat beauftragt, einheitliche Bestimmungen zum Strafvollzug bei
gefährlichen Tätern festzulegen. Infolgedessen analysierte das Bundesamt für Justiz in
Zusammenarbeit mit der KKJPD die kantonalen Vollzugspraktiken und erarbeitete
Vorschläge für verschiedene gesetzgeberische Massnahmen. Der entsprechende
Bericht wurde im November 2018 am ersten Forum des Schweizerischen
Kompetenzzentrums für den Justizvollzug (SKJV) in Freiburg vorgestellt. In vier
Bereichen wurden uneinheitliche Systeme oder Funktionsweisen als möglicherweise
problematisch erkannt: bei den Fachkommissionen zur Beurteilung der
Gemeingefährlichkeit, beim Risikomanagement, beim Informationsaustausch zwischen
allen Beteiligten sowie beim Verfahren zur nachträglichen Anordnung oder Änderung
einer Sanktion bzw. zur Verlängerung einer Massnahme. Der bedeutendste
Neuerungsvorschlag sieht die Schaffung einer Aufsichtsmassnahme als Zwischenform
zwischen einer therapeutischen und einer sichernden Massnahme – z.B. einer
Verwahrung – vor, die nach Ende der Sanktion bei gefährlichen Straftätern mit
erhöhtem Rückfallrisiko angeordnet werden könnte. Damit soll verhindert werden, dass
gefährliche Straftäter am Ende der Sanktion ohne Vorbereitung, Betreuung oder
Auflagen freigelassen werden, falls das Gericht einen Antrag auf nachträgliche
Anordnung oder Änderung der Sanktion bzw. Verlängerung der Massnahme ablehnt. 5

RAPPORT
DATE: 20.11.2018
KARIN FRICK

1) AB NR, 2012, S. 535; NZZ, 30.3.12
2) NZZ, 16.7., 17.10.14.
3) AB NR, 2016, S. 151 ff.; LZ, NZZ, 4.3.16
4) AB SR, 2016, S. 863 ff.; Kommissionsbericht RK-SR vom 30.08.2016 (16.3002); NZZ, 30.9.16
5) Bericht zur Mo. 16.3002; Medienmitteilung BJ vom 20.11.18; TA, 21.11.18
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